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Die Abgeordneten zum Nationalrat Haigermoser, Dr. Partik-Pable, 

und Mag. Peter haben an mich am 10. Juli 1991 die schriftliche 

Anfrage Nr.149DjJ-NRj1991 betreffend "die Verwendung von Werbe­

prospekten als Reisepaßimitation" mit folgendem Wortlaut gerichtet: 

1. Ist seitens Ihres Ressorts bekannt, daß ein großes Kreditkarten­

unternehmen einen Werbeprospekt in Gestalt des österreichischen 

Reisepasses vertreibt? 

2. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, daß diese - täuschend 

echt aussehende - Paßimitation zur illegalen Einreise nach 

Österreich verwendet wird? 

3. Wurde diese Paßimitation nach Ihrem Informationsstand bereits 

mißbräuchlich verwendet? 

4. Welche Veranlassungen werden Sie treffen, um der Gefahr einer 

mißbräuchlichen Verwendung dieser Reisepaßimitationen wirksam zu 

begegnen? 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

zu Frage 1: 

zu Frage 2: 

zu Frage 3: 

zu Frage 4: 

Meinem Ressort wurde erst im nachhinein bekannt, daß ein 

Kreditkartenunternehmen einen Werbeprospekt in der äußeren 

Aufmachung eines österreichischen gewöhnlichen Reise­

passes vertreibt. 

Diese Paß imitation unterscheidet sich vom echten gewöhn­

lichen Reisepaß insbesondere dadurch, daß sie eine wesent­

lich hellere Grünfärbung aufweist und die goldene Auf­

schrift matt ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Verwendung 

für illegale Einreisen schätze ich daher als gering ein. 

Mir ist bisher kein Fall bekannt geworden, bei dem eine 

solche Paßimitation mißbräuchlich verwendet worden wäre. 

Ich habe im Juli 1991 alle österreichischen Grenzkontroll­

steilen anweisen lassen, Inhaber österreichischer ge­

wöhnlicher Reisepässe zu ersuchen, ihre Reisedokvmente 

aufgeschlagen vorzuweisen. Über festgestellte mißbräuch­

liche Verwendungen ist dem Bundesministerium für Inneres 

zu berichten. 
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